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(54) Bezeichnung: Verfahren zum Kaltstarten eines Brennstoffzellensystems und Brennstoffzellensystem eines
Kraftfahrzeugs

(57) Zusammenfassung: Bei einem Verfahren zum Kaltstar-
ten eines Brennstoffzellensystems eines Kraftfahrzeugs soll
die Betriebsbereitschaft des Kraftfahrzeugs erhöht werden.
Dies wird dadurch gelöst, dass eine bestimmte Quantität
einer Abgabeleistung des Brennstoffzellensystems bei der
Aufwärmphase und/oder bei der Warmfahrphase durch ein
Leistungsaufnahmemittel aufgenommen wird und die aufge-
nommene Quantität der Abgabeleistung in Verlustleistung
durch Einprägen eines geeigneten Stroms in wenigstens ei-
ne zu bestromende Wicklung eines Elektromotors (6, 8) um-
gesetzt wird. Ferner betrifft die Erfindung ein entsprechen-
des Brennstoffzellensystem eines Kraftfahrzeugs.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Kalt-
starten eines Brennstoffzellensystems eines Kraft-
fahrzeugs, insbesondere bei Temperaturen unterhalb
des Gefrierpunkts, umfassend zumindest eine Auf-
wärmphase und eine Warmfahrphase gemäß dem
Oberbegriff des Patentanspruchs 1. Ferner richtet
sich die Erfindung auf ein Brennstoffzellensystem ei-
nes Kraftfahrzeugs gemäß dem Oberbegriff des Pa-
tentspruchs 10.

[0002] Der Start eines kalten Brennstoffzellensys-
tems unterhalb der Betriebstemperatur, insbesonde-
re bei tiefen Temperaturen unterhalb des Gefrier-
punkts, ist ein bekanntes Problem bei einem Brenn-
stoffzellenfahrzeug.

[0003] Bei einem Brennstoffzellenfahrzeug kann
nach Betätigung der Zündung erst losgefahren wer-
den, wenn eine Fahrfreigabe von einem Steuergerät
erteilt wird. Die Fahrfreigabe kann jedoch erst erteilt
werden, wenn das Brennstoffzellensystem auf eine
ausreichende Betriebstemperatur aufgeheizt worden
ist.

[0004] Um einen möglichst energieeffizienten Kalt-
start zu ermöglichen wird in der Druckschrift
WO 2008148445 A2 ein Brennstoffzellensystem mit
einer Kaltstarterfassungseinrichtung und mit einer,
an den Brennstoffzellenstapel, zuschaltbaren Last
vorgeschlagen. Demnach ist eine Steuerungsvorrich-
tung derart ausgebildet, dass als Reaktion auf die Er-
fassung des Kaltstartzustands des Brennstoffzellen-
stapels die zugeschaltete Last mit einem oder mehre-
ren Lastsprüngen variierbar ist. Der Lastsprung kann
nach der Fahrfreigabe im dynamischen Betrieb des
Fahrzeugs oder vor der Fahrfreigabe während einer
Aufwärmphase erfolgen. Diese Aufwärmphase dau-
ert beispielsweise 120 Sekunden.

[0005] Leider ist die Anzahl, der dem Brennstoff-
zellenstapel zuschaltbaren Lasten, insbesondere bei
einem mobilen Einsatz, wie beispielsweise einem
Kraftfahrzeug, begrenzt, und die elektrischen Ver-
braucher stehen aufgrund von Betriebsgrenzen nicht
uneingeschränkt als Leistungssenken zur Verfügung.

[0006] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, eine Lösung zu schaffen, die es ermöglicht,
die Betriebsbereitschaft des Kraftfahrzeugs zu erhö-
hen.

[0007] Erfindungsgemäß wird die auf ein Verfah-
ren gemäß Patentanspruch 1 gerichtete Aufgabe,
durch das Aufnehmen einer bestimmten Quantität ei-
ner Abgabeleistung des Brennstoffzellensystems bei
der Aufwärmphase und/oder bei der Warmfahrpha-
se durch ein Leistungsaufnahmemittel und durch das
Umsetzen der aufgenommenen Quantität der Abga-

beleistung in Verlustleistung durch Einprägen eines
geeigneten Stroms in wenigstens eine zu bestromen-
de Wicklung eines Elektromotors, gelöst.

[0008] Die Abgabeleistung des Brennstoffzellensys-
tems wird als die elektrische Leistung des Brennstoff-
zellenstapels, abzüglich der Leistungsaufnahme der
elektrischen Nebenverbraucher, welche zum Betrieb
des Brennstoffzellensystems und/oder des Brenn-
stoffzellenfahrzeugs erforderlich sind, definiert. Elek-
trische Nebenverbraucher sind beispielsweise ein,
oder mehrere Hilfsantrieb(e) des Brennstoffzellen-
systems, ein HV-Zusatzheizer, gegebenenfalls we-
nigstens ein Niedervolt-DC/DC-Wandler samt Nie-
dervolt-Bordnetz und Niedervolt-Verbraucher, wie
beispielsweise Kabinenluftheizer oder Fahrzeugbe-
leuchtung.

[0009] Ein solches Verfahren ermöglicht somit ei-
ne höhere, während einer Aufwärmphase und/oder
Warmfahrphase geradezu gewünschte Belastung
des Brennstoffzellenstapels durch Ansteuerung ei-
ner, in einem Brennstoffzellenfahrzeug bereits vor-
handenen Komponente (Leistungsaufnahmemittel)
und Umsetzen des eingeprägten Stroms in eine wei-
tere, ebenfalls bereits vorhandene Komponente (we-
nigstens eine Phasenwicklung eines Elektromotors).
Vorteilhaft führt die Durchführung des erfindungsge-
mäßen Verfahrens zu einer entscheidenden Verkür-
zung der Dauer der aktuellen Betriebsphase, in der
das Verfahren angewendet wird, so dass eine, dem
dieser Betriebsphase nacheilende Betriebsphase frü-
her initialisiert werden kann. Wird das erfindungsge-
mäße Verfahren bereits während der Aufwärmpha-
se angewendet, so kann der Beginn der nachfolgen-
den Warmfahrphase erheblich nach vorne verlagert
werden. Da bei Aktivierung dieser (Warmfahrphase)
das Fahrfreigabesignal von einem Algorithmus eines
Steuergeräts erteilt wird, kann ein Fahrer unter Ein-
schränkungen bereits losfahren.

[0010] Unterschreitet hierbei beispielsweise die
Leistungsanforderung eines Traktionsmotors wäh-
rend eines Niederlastbetriebs oder Leerlaufbetriebs
einen bestimmten Wert, welcher ein Indikator da-
für ist, dass eine höhere Abgabeleistung des Brenn-
stoffzellensystems verfügbar ist, als Antriebsleistung
von einem Traktionsmotor aufnehmbar ist, so ist
es auch sinnvoll, das erfindungsgemäße Verfahren
während der Warmfahrphase anzuwenden, um den
Brennstoffzellenstapel maximal zu belasten. Hier-
durch kann die Warmfahrphase früher abgeschlos-
sen werden, so dass das Fahrzeug früher vollständig
betriebsbereit ist.

[0011] Jedoch geht die Anwendung des erfindungs-
gemäßen Verfahrens mit einer Minderung der En-
ergieeffizienz einher, da die aufgenommene Quanti-
tät der Abgabeleistung in Verlustleistung umgesetzt
wird. Die aufgenommene Quantität der Abgabeleis-
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tung, welche in Verlustleistung umgesetzt wird, leistet
somit praktisch keinen Beitrag zur Wirkleistung des
Elektromotors, führt jedoch zu einer deutlichen Ver-
kürzung der Dauer des Kaltstarts bzw. der Betriebs-
phase, in der dieses Verfahren eingesetzt wird.

[0012] Vorteilhafte Ausführungen und Ausgestaltun-
gen des erfindungsgemäßen Verfahrens ergeben
sich aus den Unteransprüchen.

[0013] Bevorzugt wird als Leistungsaufnahmemittel
ein Wechselrichter (DC/AC-Wandler) eingesetzt, da
der Wechselrichter mehrere Halbbrücken aufweist,
welche auf eine Weise ansteuerbar sind, die es er-
möglicht, die aufgenommene Quantität der Abgabe-
leistung des Brennstoffzellensystems in eine oder
auch in mehrere Phasenwicklungen des Elektromo-
tors als Verlustleistung umzusetzen.

[0014] In einer Ausführungsform der Erfindung wird
das Fahrfreigabesignal bei der Warmfahrphase in
Abhängigkeit der Abgabeleistung des Brennstoff-
zellensystems erteilt. Vorteilhaft kann so ein Be-
triebspunkt zur Erteilung des Fahrfreigabesignals
als Konsens der Fahrzeugziele, wie beispielsweise
Robustheit, Beschleunigung und Lebensdauer des
Brennstoffzellensystems, gefunden werden. Bevor-
zugt wird die Fahrfreigabe bei einer Verfügbarkeit
von weniger als 50% der Abgabeleistung des Brenn-
stoffzellensystems, insbesondere bei einer Verfüg-
barkeit von 20% der Abgabeleistung erteilt. Je nach
Dimensionierung des Fahrzeugs kann bei einer An-
wendung der besonders bevorzugten Ausführungs-
form, bei welcher die Fahrfreigabe bei Vorliegen der
Abgabeleistung von 20% erfolgt, die Warmfahrphase
bereits weniger als 15 Sekunden nach der Aufwärm-
phase beginnen.

[0015] Bei einer alternativen Ausgestaltung des er-
findungsgemäßen Verfahrens wird ein Fahrfreiga-
besignal bei der Warmfahrphase, in Abhängigkeit
der verfügbaren Gesamtabgabeleistung, von einem
Brennstoffzellenstapel und einem Energiespeicher
erteilt. Die Gesamtabgabeleistung ergibt sich aus der
Addition der verfügbaren Leistung des Brennstoffzel-
lenstapels und der verfügbaren Leistung des Ener-
giespeichers, abzüglich der Leistungsaufnahme der
elektrischen Nebenverbraucher, welche zum Betrieb
des Brennstoffzellensystems und/oder des Brenn-
stoffzellenstapels erforderlich sind. Vorteilhaft wird
somit nicht nur die Leistungsfähigkeit des Brenn-
stoffzellenstapels, sondern auch die Leistungsfähig-
keit des Energiespeichers bei einem Kaltstart berück-
sichtigt. Dieser kann je nach Wahl des Energiespei-
chers bei tiefen Temperaturen sehr eingeschränkt
sein. Vorteilhaft wird das Fahrfreigabesignal bei der
Warmfahrphase bei einer Verfügbarkeit von weniger
als 50% der Gesamtabgabeleistung, besonders be-
vorzugt bei Verfügbarkeit von 20% der Gesamtabga-
beleistung erteilt.

[0016] In einer Weiterbildung der Erfindung ist vor-
gesehen, dass die Temperatur im Kühlkreislauf des
Brennstoffzellenstapels angehoben wird und/oder die
Eingangsfeuchte des Zuführgases, bevorzugt katho-
denseitig, für den Brennstoffzellenstapel reduziert
wird, um den Brennstoffzellenstapel, insbesondere
nach Ablauf des Kaltstarts, für einen nachfolgenden
Start zu trocknen.

[0017] Bevorzugt werden/wird in Ausgestaltung des
erfindungsgemäßen Verfahrens der Brennstoffzel-
lenstapel und/oder der Energiespeicher während der
Aufwärmphase und/oder während der Warmfahrpha-
se mit wenigstens einem bezüglich seiner Leistungs-
aufnahme variablen elektrischen Verbraucher peri-
odisch belastet, so dass der Brennstoffzellenstapel
und/oder der Energiespeicher in einem ersten Zeitin-
tervall eine größere Leistung abgeben/abgibt als in
einem zweiten Zeitintervall. Dies kann je nach Brenn-
stoffzellentyp und/oder Energiespeichertyp zu einer
früheren Betriebsbereitschaft des Brennstoffzellen-
stapels und/oder des Energiespeichers führen.

[0018] Weiterhin bevorzugt wird als Brennstoff-
zellentyp, aufgrund der im Vergleich zu anderen
Brennstoffzellentypen niedrigen Betriebstemperatur,
Polymer-Elektrolyt-Membran-Brennstoffzellen einge-
setzt. Der Energiespeicher ist beispielsweise als Li-
thium-Ionen-Batterie oder Nickel-Metall-Hydrid-Bat-
terie ausgebildet. Die Lithium-Ionen-Batterie hat, ge-
genüber anderen elektrochemischen Energiespei-
chern, den Vorteil eines relativ hohen Energieinhal-
tes. Dem Stand der Technik nach hat die Nickel-Me-
tall-Hydrid-Batterie im Vergleich zur Lithium-Ionen-
Batterie den Vorteil der niedrigeren Kosten.

[0019] Besonders bevorzugt ist vorgesehen, die
Leistungsabgabe des Brennstoffzellenstapels und/
oder der Batterie während der Aufwärmphase und/
oder der Warmfahrphase so einzuregeln, dass der
Brennstoffzellenstapel und/oder der Energiespeicher
in dem zweiten Zeitintervall eine Leistung von 0
kW abgeben. Die Temperaturschwankungen, wel-
che aus dem alternierenden Betrieb zwischen strom-
losen Zustand und Stromabgabe resultieren, kön-
nen zu einer noch früheren Betriebsbereitschaft des
Brennstoffzellenstapels und/oder des Energiespei-
chers führen.

[0020] In einer alternativen Ausgestaltung werden
sowohl der Brennstoffzellenstapel als auch der En-
ergiespeicher, mit wenigstens einem bezüglich sei-
ner Leistungsaufnahme variablen elektrischen Ver-
braucher, periodisch belastet, so dass der Brennstoff-
zellenstapel in einem ersten Zeitintervall eine größe-
re Leistung abgibt, als in einem zweiten Zeitintervall,
und der Energiespeicher in dem ersten Zeitintervall
eine niedrigere Leistung abgibt, als in dem zweiten
Zeitintervall. Vorteilhaft gibt der Brennstoffzellensta-
pel in dem zweiten Zeitintervall eine Leistung von 0
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kW und der Energiespeicher in dem ersten Zeitinter-
vall eine Leistung von 0 kW ab. Somit kann durch
zeitlich wechselweises Verschieben der Leistungsan-
teile, sowohl für den Brennstoffzellenstapel, als auch
für den Energiespeicher ein schnelleres Aufwärmver-
halten erreicht werden, was wiederum die Robustheit
des Gesamtsystems und die Fahrzeugverfügbarkeit
erhöht.

[0021] Die auf ein Brennstoffzellensystem gemäß
Patentanspruch 10 gerichtete Aufgabe wird durch
den kennzeichnenden Teil des Patenanspruchs 10
gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen ergeben sich
aus den abhängigen Patentansprüchen.

[0022] Das erfindungsgemäße Brennstoffzellensys-
tem ist mit einem Zwischenkreis elektrisch leitend
verbindbar, wobei dieser über den Wechselrichter mit
dem Elektromotor elektrisch leitend verbindbar ist.

[0023] Bevorzugt ist der Elektromotor als Traktions-
motor ausgebildet. Der Traktionsmotor kann in Ab-
hängigkeit seiner Nennleistung einen größeren Teil
der Abgabeleistung des Brennstoffzellenstapels im
Vergleich zu einem Hilfsantrieb in Verlustleistung um-
setzen. Alternativ ist der Elektromotor als Hilfsantrieb
wie beispielsweise Luftkompressor, Anodenrezirku-
lationsgebläse oder Wasserpumpe ausgebildet.

[0024] Zur weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist
der Zwischenkreis über wenigstens einen weiteren
Wechselrichter mit wenigstens einem weiteren Elek-
tromotor elektrisch leitend verbindbar. Vorzugsweise
wird für jeden weiteren Elektromotor jeweils ein wei-
terer Wechselrichter bereitgestellt und jedem weite-
ren Elektromotor ist ein weiterer Wechselrichter zu-
geordnet. Darüber hinaus kann der Zwischenkreis mit
anderen zusätzlichen elektrischen Maschinen, elek-
trisch leitend verbindbar sein. Eine Steuervorrichtung
ist dazu vorgesehen, den wenigstens einen weite-
ren Wechselrichter zum Aufnehmen einer weiteren
Quantität der Abgabeleistung des Brennstoffzellen-
systems und zum Umsetzen der aufgenommenen
weiteren Quantität der Abgabeleistung in Verlustleis-
tung durch Einprägen eines geeigneten Stroms in
wenigstens eine zu bestromende Wicklung des we-
nigstens einen weiteren Elektromotors anzusteuern.
Vorzugsweise ist in dieser Ausgestaltung der Elek-
tromotor als Traktionsmotor und der wenigstens ei-
ne weitere Elektromotor als Hilfsantrieb des Brenn-
stoffzellensystems ausgestaltet. Wie vorher erläutert,
ist ein Traktionsmotor üblicherweise in der Lage ei-
nen größeren Teil der Abgabeleistung des Brenn-
stoffzellenstapels im Vergleich zu einem Hilfsantrieb
in Verlustleistung umsetzen. Jedoch übersteigt in ei-
nem Brennstoffzellenfahrzeug üblicherweise die An-
zahl der Hilfsantriebe die Anzahl an verbauten Trak-
tionsmotoren. Daher ist es ebenfalls vorteilhaft, wenn
zusätzlich in den Hilfsantrieben Abgabeleistung in
Verlustleistung umgesetzt werden kann.

[0025] In einer Weiterbildung der Erfindung, ist der
Energiespeicher über einen ersten DC/DC-Wandler
mit dem Zwischenkreis elektrisch leitend verbindbar,
so dass die Spannung des Zwischenkreises weit-
gehend unabhängig von dem Spannungsniveau des
Energiespeichers geregelt werden kann.

[0026] Bevorzugt ist der erste DC/DC-Wandler bidi-
rektional betreibbar, was einen Stromfluss, sowohl
von dem Energiespeicher in den Zwischenkreis, als
auch von dem Zwischenkreis in den Energiespeicher
ermöglicht. Somit sind beispielsweise auch Reku-
perationsvorgänge zur Wiedergewinnung kinetischer
Bremsenergie oder ein Aufladen des Energiespei-
chers durch den Brennstoffzellenstapel gegeben.

[0027] Besonders bevorzugt ist der erste (bidirektio-
nal betreibbare) DC/DC-Wandler als Tiefsetz-Hoch-
setz-Stellerkombination ausgebildet. Vorteilhaft ist
der erste DC/DC-Wandler während einer Aufwärm-
phase und/oder einer Warmfahrphase in der Lage,
eine möglichst niedrige Zwischenkreisspannung, ins-
besondere unterhalb von 200 Volt, einzuregeln. Da
der Brennstoffzellenstapel direkt an den Zwischen-
kreis elektrisch gekoppelt ist, führt die Einstellung ei-
ner niedrigen Zwischenkreisspannung zu einer nied-
rigen Brennstoffzellenstapelspannung, was in einem
schlechten Wirkungsgrad resultiert und eine hohe di-
rekte Wärmeumwandlung in dem Brennstoffzellen-
stapel zur Folge hat. Der Wärmeeintrag wird größer,
je tiefer die Zwischenkreisspannung ist.

[0028] In einer alternativen Ausgestaltung ist der
erste DC/DC-Wandler zwischen Batterie und Zwi-
schenkreis angeordnet. Darüber hinaus ist ein zwei-
ter DC/DC-Wandler, welcher insbesondere als Hoch-
setzsteller oder als eine Kombination aus Tief- und
Hochsetzsteller ausgebildet ist, zwischen dem Zwi-
schenkreis und dem Brennstoffzellenstapel angeord-
net. Der zweite DC/DC-Wandler ist dazu vorgese-
hen, während einer Aufwärmphase und/oder einer
Warmfahrphase eine möglichst niedrige Brennstoff-
zellenstapelspannung, vorzugsweise unterhalb von
75 Volt, einzuregeln. Mit der alternativen Ausgestal-
tung kann im Gegensatz zu der besonders bevorzug-
ten Variante mit nur einem (ersten) DC/DC-Wand-
ler, bei der alternativen Ausgestaltung (mit dem zwei-
ten DC/DC-Wandler) eine weitaus tiefere Brennstoff-
zellenstapelspannung eingestellt werden, was in der
Aufwärmphase und/oder während der Warmfahrpha-
se wünschenswert ist. Die besonders bevorzugte Va-
riante weist jedoch den Vorteil der niedrigeren Kosten
auf, da hier der zweite DC/DC-Wandler eingespart
wird.

[0029] Weitere vorteilhafte Ausführungen und Aus-
gestaltungen der Erfindung werden anhand der Figu-
ren in dem nachfolgenden Ausführungsbeispiel ex-
emplarisch erläutert.
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[0030] Dabei zeigen:

[0031] Fig. 1 Ein Ablaufdiagramm eines erfindungs-
gemäßen Verfahrens zum Kaltstarten eines Brenn-
stoffzellensystems,

[0032] Fig. 2 Eine Drehmoment-Drehzahlkennlinie
eines Traktionsmotors, und

[0033] Fig. 3 Ein Blockschaltbild eines Antriebs-
strangs mit einem erfindungsgemäßen Brennstoffzel-
lensystem.

[0034] In Fig. 1 ist ein Ablaufdiagramm angegeben,
welches ein Ausführungsbeispiel eines erfindungsge-
mäßen Verfahrens zum Kaltstarten eines Brennstoff-
zellensystems für ein Brennstoffzellenfahrzeug zeigt.
Dabei ist in einer ersten Spalte die jeweilige Proze-
dur, welche aufgerufen werden kann, angegeben. In
einer zweiten Spalte ist die zu der jeweiligen Proze-
dur gehörige Betriebsphase, und in der dritten Spalte
eine Beschreibung dargestellt. Die bevorzugte Dauer
der jeweiligen Betriebsphase wird in der vierten Spal-
te angezeigt.

[0035] Ein Kaltstart bezeichnet hier den Start ei-
nes kalten nicht betriebswarmen Brennstoffzellen-
fahrzeugs, bei welchem die Temperatur eines Brenn-
stoffzellenstapels 1 unterhalb der Betriebstemperatur
insbesondere unterhalb von 0°C und beispielsweise
bei –25° liegen soll.

[0036] Zur Sicherstellung eines ausreichend zuver-
lässigen, stabilen und reproduzierbaren Kaltstarts
kann eine Kaltstartprozedur vorgesehen sein, welche
zumindest drei sequentiell nacheinander ablaufende
Betriebsphasen vorsieht.

[0037] In einer ersten Betriebsphase – im Folgen-
den vereinfacht als Initialisierungsphase bezeichnet –
erfolgt das Einschalten des Brennstoffzellensystems
und die Dosierung der Medien (Wasserstoff/Sauer-
stoff).

[0038] Der Initialisierungsphase nacheilend, das
heißt nach der Initialisierungsphase erfolgt der Kalt-
startvorgang, dem die zwei übrigen Betriebsphasen
(eine zweite und eine dritte Betriebsphase) der Kalt-
startprozedur zuzuordnen sind.

[0039] In der zweiten Betriebsphase – im Folgen-
den vereinfacht Aufwärmehase bezeichnet – soll der
Brennstoffzellenstapel 1 bei einer möglichst niedri-
gen Spannung betrieben werden, was einen relativ
niedrigen Wirkungsgrad bedingt und eine hohe direk-
te Wärmeumwandlung in dem Brennstoffzellensta-
pel 1 zur Folge hat, wodurch die Aufwärmehase ent-
scheidend verkürzt wird. Die entstehende elektrische
Leistung wird dem Brennstoffzellenstapel 1 entnom-
men und elektrischen Verbrauchern 3, 4, 7, 8 zuge-

führt, welche während des zweiten Betriebszustands
als Leistungssenken fungieren.

[0040] In diesem Ausführungsbeispiel werden die
folgenden Leistungssenken mit folgenden Einschrän-
kungen betrachtet:

1. Eine HV-Batterie 4:

[0041] Die HV-Batterie 4 kann bei tiefen Temperatu-
ren nur wenig Leistung aufnehmen und steht daher
nach kurzer Zeit als Leistungssenke nicht mehr zur
Verfügung.

2. Mehrere Hilfsantriebe 8 des
Brennstoffzellensystems (zum Beispiel:

Antriebsmotoren für Luftkompressor
und Rezirkulationsgebläse):

[0042] Die Verfügbarkeit der Hilfsantriebe 8 des
Brennstoffzellensystems als Leistungssenken ist
nicht uneingeschränkt, sondern richtet sich nach den
aktuellen Erfordernissen des Fahrzeug-Betriebszu-
standes.

3. Ein HV-Zusatzheizer:

[0043] Der HV-Zusatzheizer ist auch nicht in der La-
ge beliebig viel Leistung aufnehmen und steht auch
nicht uneingeschränkt zur Verfügung.

4. Ein 12-Volt Bordnetz mit elektrischen
Verbrauchern, wie beispielsweise

einem elektrischer Kabinenluftheizer:

[0044] Die Leistungsaufnahme des Bordnetzes er-
folgt in Abhängigkeit der Leistungsanforderung der
dem Bordnetz zugeordneten Verbraucher bzw. ei-
nem Ladezustand einer dem Bordnetz zugeordneten
Niedervolt-Batterie. Einer der elektrischen Verbrau-
cher des Bordnetzes ist beispielsweise ein elektri-
scher Kabinenluftheizer, der die Enteisung der Wind-
schutzscheibe sicherstellt. Auch der elektrische Ka-
binenluftheizer kann als Leistungssenke verwendet
werden. Dieser wird jedoch verständlicherweise vom
Fahrer zu gegebener Zeit abgeschaltet.

[0045] Somit ist die Anzahl der Leistungssenken für
den Brennstoffzellenstapel begrenzt und die elektri-
schen Verbraucher 3, 4, 7, 8 stehen aufgrund der
dargestellten Betriebsgrenzen auch nicht uneinge-
schränkt als Leistungssenken zur Verfügung. Daher
wird wenigstens ein Elektromotor 6, 8 so geregelt,
dass er zusätzlich Leistung in Verlustleistung umset-
zen kann. Die Regelung des Elektromotors 6, 8 kann
dabei auf dem bereits bekannten Prinzip der Feldori-
entierung basieren, welches im Nachfolgenden kurz
erläutert wird. Bei diesem bekannten Prinzip ist es er-
forderlich, wenigstens zwei Phasenströme, zu mes-
sen. Der dritte Phasenstrom ist bei einer Sternschal-
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tung aus den beiden gemessenen Phasenströmen
bestimmbar. Diese drei Phasenströme bilden einen
Stromraumzeiger, der in ein beispielsweise mit ei-
ner Rotorflußlage rotierendes kartesisches Koordina-
tensystem (rotorfestes Bezugssystem), transformiert
wird. Dazu muss notwendigerweise die aktuelle Ro-
torflußlage ermittelt werden und zweckmäßigerweise
diese als Winkel für die eben genannte Transformati-
on bereitgestellt werden. Damit erhält man zwei sta-
tionär konstante Größen, nämlich eine Größe in Fluß-
richtung und eine Größe orthogonal zu der Flußrich-
tung. Diese beiden Größen sind jeweils mittels eines
geeigneten Reglers, beispielsweise mittels eines PI-
Reglers, regelbar. Dabei können als Sollwerte eine
flußbildende Größe und eine momentbildende Größe
vorgegeben werden. Die flußbildende Größe ist ein
flußbildender Strom und die momentbildende Größe
ein momentbildender Strom. Die Ausgangsgrößen
der Regler sind die Größen des Spannungsraum-
zeigers. Dieser kann durch eine Rücktransformation
mithilfe des Rotorflusslagewinkels in ein statorfestes
System transformiert werden, um einen Wechselrich-
ter anzusteuern.

[0046] Bei diesem bekannten Prinzip ist also eine
Entkopplung der flußbildenden von der momentbil-
denden Größe gegeben. Somit ist ein flußbilden-
der Strom unabhängig von einem momentbildenden
Strom regelbar. Bei dem bekannten Prinzip wird üb-
licherweise eine Regelstrategie gewählt, bei welcher
der flußbildende Strom zur Effizienzsteigerung mög-
lichst minimiert wird.

[0047] Erfindungsgemäß soll jedoch der flußbilden-
de Strom bei der Aufwärmehase und auch bei Bedarf
bei einer Warmfahrphase, welche später noch erläu-
tert wird, maximiert werden, um eine möglichst hohe
Quantität einer Abgabeleistung des Brennstoffzellen-
systems aufnehmen zu können. Die aufgenommene
Quantität der Abgabeleistung des Brennstoffzellen-
systems, wird dem Elektromotor zugeführt, um die-
se nicht in Drehmoment, sondern in Verlustleistung
umzusetzen. Daher wird die eben genannte Funktion
im Folgenden als Verlustleistungsfunktion bezeich-
net. Durch diese Funktion wird eine höhere Belas-
tung des Brennstoffzellstapels 1 ermöglicht, wodurch
eine schnellere Betriebsbereitschaft erreicht werden
kann. Die Verlustleistungsfunktion wird bevorzugt bei
dem elektrischen Traktionsmotor 6 angewendet, be-
schränkt sich jedoch nicht auf diesen und kann eben-
so auf andere im Fahrzeug vorhandene Elektromo-
toren 6, 8 wie beispielsweise die Hilfsantriebe 8 des
Brennstoffzellensystems, appliziert werden. Dazu ist
es erforderlich, den Wechselrichter des jeweiligen
Hilfsantriebs 8, anzusteuern.

[0048] Zur Illustration der vorher erläuterten Ver-
lustleistungsfunktion, ist in Fig. 2 eine Drehmo-
ment-Drehzahl-Kennlinie des Traktionsmotors 6, wel-
cher vorzugsweise als Permanenterregte-Synchron-

maschine ausgebildet ist, dargestellt. Die Ordinaten-
achse (y) visualisiert das Drehmoment und die Ab-
szissenachse (x) den Drehzahlbereich der Traktions-
maschine. Demnach kann der elektrische Traktions-
motor 6 in bestimmten Situationen Strom, welcher
faktisch nicht zur Generation von Drehmoment bei-
trägt, in seine Wicklungen durch eine gezielte An-
steuerung des Wechselrichters, einprägen.

[0049] Dazu kann beispielsweise eine Prozedur vor-
gesehen sein, welche bei Bedarf ermittelt, ob eine
Quantität der Abgabeleistung des Brennstoffzellen-
systems durch ein Leistungsaufnahmemittel (Wech-
selrichter) aufnehmbar ist. Ist dies der Fall, so wird
ermittelt welche Quantität der Abgabeleistung des
Brennstoffzellensystems in dem aktuellen Betriebs-
zustand durch das Leistungsaufnahmemittel auf-
nehmbar ist und in Verlustleistung im Elektromotor
umsetzbar ist. Entsprechend des ermittelten Werts
wird der Sollwert für den flußbildenden Strom ange-
hoben und der Wechselrichter angesteuert, um die
Quantität der Abgabeleistung aufzunehmen und in
zumindest einer Phasenwicklung des Elektromotors
6, 8 in Verlustleistung umzusetzen. Es wird also ein
höherer flußbildender Strom, als für die momentane
Lastanforderung, erforderlich ist, eingeregelt.

[0050] Somit kann durch gezieltes Ansteuern des
Wechselrichters zumindest ein Teil der Abgabe-
leistung des Brennstoffzellensystems aufgenommen
werden und der aufgenommene Teil der Abgabeleis-
tung in Verlustleistung, umgesetzt werden. Durch die-
se Leistungsaufnahme wird kein zusätzliches Dreh-
moment generiert.

[0051] Die Verfügbarkeit der Verlustleistungsfunkti-
on ist zumindest von der Drehzahl bzw. dem Drehmo-
ment des Traktionsmotors 6 abhängig. Die Verlust-
leistungsfunktion kann für bestimmte Drehmoment-
Drehzahl-Kombination im ersten Quadranten (moto-
rischer Betrieb bei positivem Drehmoment und po-
sitiver Drehzahl) der Drehmoment-Drehzahl-Kennli-
nie aktiviert 10 werden. In den aktiven Bereichen
10 kann der flußbildende Strom entsprechend ange-
hoben werden. Es soll während der Aufwärmehase
und/oder während der Warmfahrphase in den akti-
ven Bereichen 10 ein höherer flußbildender Strom
eingeprägt werden, als für die aktuelle Lastanforde-
rung erforderlich ist. In anderen Bereichen 11 wird die
Verlustleistungsfunktion nicht aktiviert. Das Maß der
Leistungsaufnahme ist zumindest temperaturabhän-
gig.

[0052] Weiterhin bezugnehmend auf Fig. 1 besteht
bei zunehmender Dauer der Aufwärmehase, bei wel-
cher die Leistungsfähigkeit des Brennstoffzellensta-
pels 1 ansteigt, die Möglichkeit, dass die elektrischen
Verbraucher 3, 4, 6, 7, 8 auch unter Anwendung der
Verlustleistungsfunktion weniger elektrische Energie
aufnehmen können, als der Brennstoffzellenstapel 1
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bereitstellen kann, was eine unnötige Verlängerung
der Aufwärmehase bedeuten würde.

[0053] Daher soll im dritten Betriebszustand – im fol-
genden Warmfahrphase genannt – die Fahrfreigabe
vorzeitig bei einer reduziert verfügbaren Abgabeleis-
tung des Brennstoffzellensystems erteilt werden. Die
Abgabeleistung des Brennstoffzellensystems wird als
die elektrische Leistung des Brennstoffzellenstapels
1 abzüglich der Leistungsaufnahme der elektrischen
Nebenverbraucher 7, 8, welche zum Betrieb des
Brennstoffzellensystems und/oder des Brennstoffzel-
lenfahrzeugs erforderlich sind, definiert. Elektrische
Nebenverbraucher 7, 8 sind beispielsweise Hilfsan-
triebe 8 des Brennstoffzellensystems, HV-Zusatzhei-
zer, gegebenenfalls ein Niedervolt-DC/DC-Wandler
7 samt Niedervolt-Bordnetz und Niedervolt-Verbrau-
cher wie beispielsweise Kabinenluftheizer oder Fahr-
zeugbeleuchtung. Alternativ kann vorgesehen sein,
die Fahrfreigabe vorzeitig bei einer reduziert verfüg-
baren Gesamtabgabeleistung von Brennstoffzellen-
stapel 1 und Energiespeicher 4, zu erteilen.

[0054] Explizit soll die Fahrfreigabe erfolgen, bevor
die Hälfte der Abgabeleistung des Brennstoffzellen-
stapels 1 verfügbar ist. Dies führt dazu, dass die Ab-
gabeleistung des Brennstoffzellenstapels 1 frühzeitig
effizient nutzbar ist, da diese ab dem Zeitpunkt der
Fahrfreigabe dem Traktionsmotor 6 als elektrische
Antriebsleistung zuführbar ist. Bei Verfügbarkeit von
ca. 20% der Abgabeleistung ist es besonders effizi-
ent die Fahrfreigabe zu erteilen.

[0055] Vorteilhaft ist der Traktionsmotor 6 im Ver-
gleich zu anderen elektrischen Verbrauchern 3, 4, 7,
8 im elektrischen Antriebsstrang bei entsprechender
Anforderung in der Lage, am meisten Leistung, in
Form von Antriebsleistung aufzunehmen. Dies führt
zu einer zusätzlichen in diesem Betriebszustand ge-
rade zu gewünschten und effektiven Erwärmung des
Brennstoffzellenstapels 1, da die vorher beschriebe-
ne ungenügende Aufnahmefähigkeit der Leistungs-
senken auf einfache Weise behoben werden kann.
Vielmehr ist die Abgabeleistung des Brennstoffzel-
lenstapels 1 effizient für den Vortrieb nutzbar, da die-
se letztendlich in Drehmoment umsetzbar ist.

[0056] Der dritte Betriebszustand ist vorwiegend von
einer aktuellen Leistungsanforderung des Traktions-
motors 6 abhängig. Die Leistungsanforderung wie-
derum ist beispielsweise zumindest in Abhängig-
keit der Fahrpedalstellung bestimmbar. Die unter-
schiedlichen Leistungsanforderungen können exem-
plarisch absteigend in vier verschiedene Klassifika-
tionen eingeordnet werden: Hochlastbetrieb, Normal-
betrieb, Niederlastbetrieb und Leerlaufbetrieb.

[0057] Je nach Leistungsanforderung des Traktions-
motors 6 werden im dritten Betriebszustand zwei Be-

triebsarten (eine erste und eine zweite Betriebsart)
unterschieden.

[0058] In der ersten Betriebsart, bei dem Hochlast-
betrieb oder dem Normalbetrieb, soll die zur Verfü-
gung stehende Abgabeleistung möglichst vollständig
von dem elektrischen Traktionsmotor 6 angefordert
und in Drehmoment umgesetzt werden.

[0059] Ist die Abgabeleistung noch zu gering, um die
gewünschte Antriebsleistung zur Verfügung zu stel-
len, kann vorgesehen sein, bei entsprechender Be-
triebsbereitschaft und entsprechendem Ladezustand
der Hochvolt-Batterie 4, zusätzlich elektrische Ener-
gie aus der Hochvolt-Batterie 4 zu entnehmen, um
den elektrischen Traktionsmotor 6 zu speisen.

[0060] Alternativ kann auch die Leistungsanforde-
rung beispielsweise mittels eines dafür geeigneten
Iterationsverfahrens entsprechend reduziert werden.
Das in dieser Betriebsart zur Verfügung stehende
Drehmoment reicht zumindest aus, um einen ad-
äquaten Fahrbetrieb sicherzustellen.

[0061] Die zweite Betriebsart wird angewendet,
wenn die Leistungsanforderung des Traktionsmotors
6 während eines Niederlastbetriebs oder Leerlaufbe-
triebs einen bestimmten Wert unterschreitet, was be-
deutet, dass eine höhere Abgabeleistung des Brenn-
stoffzellensystems verfügbar ist, als Antriebsleistung
von dem Traktionsmotor 6 aufnehmbar ist.

[0062] Die Differenz zwischen verfügbarer Abgabe-
leistung und Leistungsanforderung des Traktionsmo-
tors 6, wird im Folgenden als verfügbare Überschuss-
leistung definiert. Die verfügbare Überschlussleis-
tung soll in der zweiten Betriebsart den vorher ge-
nannten Leistungssenken 3, 4, 7, 8, je nach Verfüg-
barkeit, zugeführt werden. Zusätzlich sollen die Elek-
tromotoren 6, 8 wie der Traktionsmotor 6 und die
Hilfsantriebe 8 die vorher beschriebene Verlustleis-
tungsfunktion nutzen. Die Elektromotoren 6, 8 kön-
nen durch Einprägen eines geeigneten Magnetisie-
rungsstroms, in wenigstens eine ihrer Wicklungen,
zumindest einen Teil der Überschussleistung in Ver-
lustleistung umsetzen.

[0063] In einer Weiterbildung der Erfindung ist bei
der so genannten Trocknungsprozedur vorgesehen,
dass eine Temperatur im Kühlkreislauf des Brenn-
stoffzellenstapels 1 angehoben und/oder die Ein-
gangsfeuchte des Zuführgases am Brennstoffzellen-
stapel 1 reduziert wird, um den Brennstoffzellensta-
pel 1, insbesondere nach Ablauf der Kaltstartproze-
dur für einen nachfolgenden Start zu trocken.

[0064] Das erfindungsgemäße Verfahren, mit sei-
nen Ausgestaltungen und Weiterbildung wurde be-
reits anhand der Fig. 1 und Fig. 2 erläutert. Dieses
Verfahren wird bevorzugt in einem Kraftfahrzeug mit
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einem Antriebsstrang, welcher in Fig. 3 dargestellt ist,
angewendet. Dazu ist es erforderlich, entsprechende
Steueralgorithmen in wenigstens einem Steuergerät
zu implementieren, oder bereits vorhandene Steuer-
algorithmen zu ergänzen.

[0065] Das Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 3 zeigt
in der Mitte einen Antriebsstrang mit einem erfin-
dungsgemäßen Brennstoffzellensystem eines Kraft-
fahrzeugs. Auf der rechten Seite der Fig. 3 ist oben
beispielhaft eine temperaturabhängige U-I-Kennlini-
enschar eines Brennstoffzellenstapels 1 dargestellt.

[0066] Das erfindungsgemäße Brennstoffzellensys-
tem umfasst den Brennstoffzellenstapel 1, welcher
Gleichstrom für einen elektrischen Zwischenkreis 2
bereitstellt. Ferner ist eine Batterie 4 mit dem Zwi-
schenkreis 2 über einen ersten bidirektionalen DC/
DC-Wandler 3 elektrisch leitend verbindbar. Der ers-
te DC/DC-Wandler 3 ist als Hoch/Tiefsetzsteller aus-
gebildet. Weiterhin ist an den Zwischenkreis 2 eine
Antriebsmotoreinheit 5 angeschlossen. Die Antriebs-
motoreinheit 5 weist einen nicht dargestellten Wech-
selrichter, einen elektrisch Traktionsmotor 6 und ei-
nen Niedervolt-DC/DC-Wandler 7 auf. Der Zwischen-
kreis 2 ist über den Wechselrichter mit dem elektri-
schen Traktionsmotor 6 elektrisch leitend verbindbar.
Dieser DC/DC-Wandler 7 ist an den Zwischenkreis 2
angeschlossen und als Niedervolt-DC/DC-Wandler 7
zur Stützung der Versorgungsspannung eines Bord-
netzes mit einer Nennspannung von vorzugsweise 14
Volt und einer Batteriespannung von 12 Volt ausge-
staltet.

[0067] Der am Zwischenkreis 2 betriebene Wech-
selrichter ist als 3-phasiger Wechselrichter ausge-
bildet und weist drei Halbbrücken auf, welche bi-
polar über eine positive und eine negative Versor-
gungsschiene mit dem Zwischenkreis 2 elektrisch lei-
tend verbindbar sind. Jede Halbbrücke weist zwei
in Reihe schaltbare Schaltelemente auf, welche vor-
zugsweise als Leistungshalbleiter, wie beispielswei-
se IGBTs oder MOSFETs, ausgebildet sind. Parallel
zu jedem Schaltelement, aber entgegensetzt zur je-
weiligen Stromflussrichtung, kann eine Freilaufdiode
angeordnet sein. Ferner weist jede Halbbrücke zwi-
schen beiden Schaltelementen einen Zwischenkno-
ten auf, wobei jeder Zwischenknoten jeweils mit ei-
ner Phasenwicklung des Elektromotors 6 elektrisch
leitend verbindbar ist. Die drei Phasenwicklungen
sind vorzugsweise in Stern geschaltet. Die Spannung
des Zwischenkreises 2 ist zum Beispiel mithilfe der
Pulsweitenmodulation an die drei Phasenwicklungen
schaltbar.

[0068] Ferner kann der Zwischenkreis 2 beispiels-
weise über ein bipolares Leitungsnetz mit verschie-
denen Hilfsantrieben 8 zumindest zeitweise elek-
trisch leitend verbunden werden. Der Zwischenkreis
2 ist dabei über jeweils einen weiteren Wandler

(Wechselrichter) jeweils mit einem weiteren Elektro-
motor für jeden Hilfsantrieb 8 elektrisch leitend ver-
bindbar.

[0069] Um einen Teil der Abgabeleistung während
der Aufwärmehase und/oder während der Warmfahr-
phase in Verlustleistung umzusetzen, können die
Schaltelemente des Wechselrichters entsprechend
angesteuert werden. Dabei kann vorgesehen sein, ei-
nen geeigneten Strom in eine, oder auch in mehre-
re Phasenwicklungen zumindest zeitweise einzuprä-
gen. Es können auch weitere Bauelemente in den
Wechselrichter und/oder den Elektromotor 6, 8 inte-
griert werden, welche in der Lage sind, einen Teil der
Abgabeleistung des Brennstoffzellensystems aufzu-
nehmen und in Verlustleistung umzusetzen.

[0070] Bevorzugt wird das Spannungsniveau des
Zwischenkreises 2 von dem Brennstoffzellensystem
vorgegeben und ist über den ersten DC/DC-Wand-
ler 3 regelbar. Über den ersten DC/DC-Wandler 3
ist das zwischenkreisseitige Spannungsniveau auf
ein im Verhältnis zum batterieseitigen Spannungs-
niveau äquivalentes, bevorzugt auch auf ein abwei-
chendes, insbesondere ein höheres oder niedrige-
res Spannungsniveau anpassbar. Um abweichende
Spannungsniveaus bereitzustellen verfügt dieser ers-
te DC/DC-Wandler 3 über eine Buck-Funktion (Span-
nungsherabsetzung) und eine Boost-Funktion (Span-
nungserhöhung). Zur Erläuterung der Buck- und
Boost-Funktion soll das zwischenkreisseitige Span-
nungsniveau im Bezug auf den ersten DC/DC-Wand-
ler 3 als Eingangsspannung und das batterieseiti-
ge Spannungsniveau als Ausgangsspannung defi-
niert werden. Wird die Eingangsspannung des DC/
DC-Wandlers 3 in eine niedrigere Ausgangsspan-
nung gewandelt, arbeitet der erste DC/DC-Wand-
ler 3 als Tiefsetzsteller in der sogenannten Buck-
Funktion. Soll die Eingangsspannung auf eine höhe-
re Ausgangsspannung gesetzt werden, so wird der
erste DC/DC-Wandler 3 mithilfe der Boost-Funkiton
als Hochsetzsteller betrieben. Die Regelung der Zwi-
schenkreisspannung über den ersten DC/DC-Wand-
ler 3 ist von Vorteil, da dieser bidirektional betreibbar
ist, und somit dem Zwischenkreis 2 sowohl Strom zu-
führbar, als auch entnehmbar ist. Aus diesem Grund
soll der erste DC/DC-Wandler 3 in einem Vier-Qua-
drantentbetrieb betreibbar sein und außerdem über
die vorher erläuterte Buck- und Boost-Funktionalität
verfügen.

[0071] Mit einem derartigen DC/DC-Wandler 3 kön-
nen das zwischenkreisseitige Spannungsniveau und
das batterieseitigen Spannungsniveau entkoppelt
werden, was insbesondere bei der Aufwärmehase
von besonderer Bedeutung ist. Während der Aufwär-
mehase und/oder während der Warmfahrphase ist
es vorteilhaft, eine möglichst niedrige Zwischenkreis-
spannung einzuregeln. Damit kann der Brennstoff-
zellenstapel 1 mit einer möglichst niedrigen Span-
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nung und einem möglichst schlechten Wirkungs-
grad betrieben werden, was zu einer hohen Abwär-
me des Brennstoffzellenstapels 1 führt. Für die Zwi-
schenkreisspannung kann es auch vorgesehen sein,
eine definierte Mindestspannung einzustellen, wel-
che während des Kaltstartvorgangs keinesfalls un-
terschritten werden darf. Beispielsweise ist bei tiefen
Temperaturen unterhalb des Gefrierpunkts eine Min-
destspannung von 180 Volt erforderlich, um eine aus-
reichende Pumpenleistung für die Kühlwasserpumpe
(unter Berücksichtigung der Viskosität des Kühlwas-
sers bei kalten Temperaturen) zu gewährleisten. Das
Spannungsniveau des Zwischenkreises 2 und des
Brennstoffzellenstapels 1 sind in dem Ausführungs-
beispiel gleich, da der Brennstoffzellenstapel 1 direkt
an dem Zwischenkreis 2 angeschlossen ist.

[0072] In einer optionalen Ausgestaltung ist ein zwei-
ter DC/DC-Wandler 9 vorgesehen, welcher dem
Brennstoffzellenstapel 1 vorgeschaltet ist. Der zweite
DC/DC-Wandler 9 ist in Fig. 1 mit gepunkteten Linien
versehen. Mit dem (zweiten) zwischen Brennstoffzel-
lenstapel 1 und Zwischenkreis 2 angeordneten DC/
DC-Wandler 9 kann die Spannung des Brennstoffzel-
lenstapels 1 unter die Spannung des Zwischenkrei-
ses 2 geregelt werden, was vor allem bei der Auf-
wärmehase und/oder der Warmfahrphase von be-
sonderem Vorteil ist. Somit kann der Brennstoffzel-
lenstapel 1 während der Aufwärmehase bei einer
im Vergleich zum ersten Ausführungsbeispiel noch
niedrigeren Brennstoffzellenstapelspannung, bevor-
zugt unterhalb von 75 Volt, betrieben werden und es
kann trotzdem noch eine hohe für die Speisung der
elektrischen Verbraucher angemessene Zwischen-
kreisspannung von beispielsweise 400 Volt bereitge-
stellt werden. Bei der optionalen Variante ist somit die
Möglichkeit gegeben, die Spannung des Brennstoff-
zellenstapels 1 bei einer Aufwärmehase weitaus tie-
fer einzustellen, was einen schnelleren Aufwärmvor-
gang, im Vergleich zum ersten Ausführungsbeispiel
ermöglichen kann.

Bezugszeichenliste

1 Brennstoffzellenstapel
2 Zwischenkreis
3 Erster DC/DC-Wandler
4 Energiespeicher
5 Antriebsmotoreinheit
6 Elektrischer Traktionsmotor
7 Niedervolt-DC/DC-Wandler
8 Hilfsantriebe
9 Zweiter DC/DC-Wandler
10 Verlustleistungsfunktion aktivierbar
11 Verlustleistungsfunktion nicht aktiv
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Patentansprüche

1.  Verfahren zum Kaltstarten eines Brennstoffzel-
lensystems eines Kraftfahrzeugs, insbesondere bei
Temperaturen unterhalb des Gefrierpunkts, umfas-
send zumindest folgende Betriebsphasen:
1) Aufwärmehase: Belasten eines Brennstoffzellen-
stapels (1) mit wenigstens einem Verbraucher und
2) Warmfahrphase: Erteilen eines Fahrfreigabesi-
gnals in Abhängigkeit zumindest einer Einflussgröße,
gekennzeichnet durch die folgenden Verfahrens-
schritte:
– Aufnehmen einer bestimmten Quantität einer Abga-
beleistung des Brennstoffzellensystems bei der Auf-
wärmehase und/oder bei der Warmfahrphase durch
ein Leistungsaufnahmemittel und
– Umsetzen der aufgenommenen Quantität der Ab-
gabeleistung in Verlustleistung durch Einprägen ei-
nes geeigneten Stroms in wenigstens eine zu bestro-
mende Wicklung eines Elektromotors (6, 8).

2.    Verfahren nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Leistungsaufnahmemittel ein
Wechselrichter ist.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Fahrfreigabesignal bei der
Warmfahrphase in Abhängigkeit der verfügbaren Ab-
gabeleistung des Brennstoffzellensystems oder in
Abhängigkeit der verfügbaren Gesamtabgabeleis-
tung von dem Brennstoffzellenstapel (1) und einem
Energiespeicher (4) erteilt wird.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Fahr-
freigabesignal bei der Warmfahrphase bei einer Ver-
fügbarkeit von weniger als 50% der Abgabeleistung
des Brennstoffzellensystems, insbesondere bei Ver-
fügbarkeit von 20% der Abgabeleistung, erteilt wird,
oder dass das Fahrfreigabesignal bei der Warmfahr-
phase bei einer Verfügbarkeit von weniger als 50%
der Gesamtabgabeleistung von dem Brennstoffzel-
lenstapel (1) und einem Energiespeicher (4), insbe-
sondere bei Verfügbarkeit von 20% der Gesamtab-
gabeleistung, erteilt wird.

5.  Verfahren nach einem der vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass nach einem Kalt-
start eine Temperatur in einem Kühlkreislauf des
Brennstoffzellensystems angehoben wird und/oder
eine Eingangsfeuchte eines Zuführgases für den
Brennstoffzellenstapel (1) reduziert wird.

6.    Verfahren nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Brenn-
stoffzellenstapel (1) und/oder ein Energiespeicher
(4) während der Aufwärmehase und/oder während
der Warmfahrphase mit wenigstens einem, bezüg-
lich seiner Leistungsaufnahme variablen Verbrau-
cher, periodisch belastet werden/wird, so dass der

Brennstoffzellenstapel (1) und/oder der Energiespei-
cher (4) in einem ersten Zeitintervall, eine größere
Leistung abgeben/abgibt, als in einem zweiten Zeit-
intervall.

7.   Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Brennstoffzellenstapel (1) und/
oder der Energiespeicher (4) in dem zweiten Zeitin-
tervall eine Leistung von 0 kW abgeben/abgibt.

8.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass der Brennstoffzellen-
stapel (1) und ein Energiespeicher (4) mit wenigs-
tens einem, bezüglich seiner Leistungsaufnahme va-
riablen Verbraucher, periodisch belastet werden, so
dass der Brennstoffzellenstapel (1) in einem ersten
Zeitintervall, eine größere Leistung abgibt, als in ei-
nem zweiten Zeitintervall, wobei der Energiespeicher
(4) in dem ersten Zeitintervall eine niedrigere Leis-
tung abgibt, als in dem zweiten Zeitintervall.

9.   Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Brennstoffzellenstapel (1) in dem
zweiten Zeitintervall eine Leistung von 0 kW, und der
Energiespeicher (4) in dem ersten Zeitintervall eine
Leistung von 0 kW abgibt.

10.  Brennstoffzellensystem eines Kraftfahrzeugs,
wobei das Brennstoffzellensystem wenigstens einen
Brennstoffzellenstapel (1) aufweist, welcher zur Be-
reitstellung von Gleichstrom für einen Zwischenkreis
(2), mit diesem (2) elektrisch leitend verbindbar ist,
wobei der Zwischenkreis (2) über einen Wechselrich-
ter mit einem Elektromotor (6) elektrisch leitend ver-
bindbar ist, und wobei der Zwischenkreis (2) mit ei-
nem Energiespeicher (4) elektrisch leitend verbind-
bar ist, dadurch gekennzeichnet, dass eine Steue-
rungsvorrichtung dazu vorgesehen ist, den Wech-
selrichter zum Aufnehmen einer bestimmten Quan-
tität einer Abgabeleistung des Brennstoffzellensys-
tems und zum Umsetzen der aufgenommenen Quan-
tität der Abgabeleistung in Verlustleistung durch Ein-
prägen eines geeigneten Stroms in wenigstens eine
zu bestromende Wicklung des Elektromotors (6) an-
zusteuern.

11.  Brennstoffzellensystem nach Anspruch 10, da-
durch gekennzeichnet, dass der Elektromotor (6) ein
Traktionsmotor ist.

12.  Brennstoffzellensystem nach Anspruch 10 oder
11,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Zwischenkreis (2) über wenigstens einen weite-
ren Wechselrichter mit wenigstens einem weiteren
Elektromotor (8) elektrisch leitend verbindbar ist, wo-
bei die Steuervorrichtung und/oder eine weitere Steu-
ervorrichtung dazu vorgesehen sind/ist,
den wenigstens einen weiteren Wechselrichter zum
Aufnehmen einer weiteren Quantität der Abgabeleis-
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tung des Brennstoffzellensystems und zum Umset-
zen der aufgenommenen weiteren Quantität der Ab-
gabeleistung in Verlustleistung durch Einprägen ei-
nes geeigneten Stroms in wenigstens eine zu be-
stromende Wicklung des wenigstens einen weiteren
Elektromotors (8) anzusteuern.

13.    Brennstoffzellensystem nach einem der An-
sprüche 10 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass ein
erster DC/DC-Wandler (3) zwischen Energiespeicher
(4) und Zwischenkreis (2) angeordnet ist.

14.    Brennstoffzellensystem nach einem der An-
sprüche 10 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass der
erste DC/DC-Wandler (3) als bidirektional betreibba-
re Tiefsetz-Hochsetz-Stellerkombination ausgebildet
und dazu vorgesehen ist, während einer Aufwärme-
hase und/oder einer Warmfahrphase eine möglichst
niedrige Zwischenkreisspannung, insbesondere un-
terhalb von 200 Volt, einzuregeln.

15.    Brennstoffzellensystem nach einem der An-
sprüche 10 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass
zwischen Brennstoffzellenstapel (1) und Zwischen-
kreis (2) ein zweiter DC/DC-Wandler (9), welcher
insbesondere als Hochsetzsteller oder als Tiefsetz-
Hochsetz-Stellerkombination ausgebildet ist, ange-
ordnet und dazu vorgesehen ist, während einer
Aufwärmehase und/oder einer Warmfahrphase eine
möglichst niedrige Brennstoffzellenstapelspannung,
vorzugsweise unterhalb von 75 Volt, einzuregeln.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 10 2009 049 761 A1    2011.03.17

14 / 14


	Titelseite
	Beschreibung
	Bezugszeichenliste

	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

